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Die Luftungsfrage im Krankenhaus von 1. M. Grempe

Im Krankenhausbau hat sich unter den heutigen
Kulturverhiltnissen eine Vorliebe fiir gut geglie-
derte, im Zusammenhange stehende Anlagen ent-
wickelt, die als Korridorsyste m treffend
gekennzeichnet werden. Das Pavillonsystem wird
hauptsiachlich fiir Infektions- und Epidemieabtei-
lungen bevorzugt. Grundsitzlich geht dabei das
Ziel des modernen Krankenhausbaues darauf hin-
aus, moglichst vollkommene Einrichtungen mit
maBigen Kosten zu erreichen. Die Gliederung der
Anstalten und die Trennung der Leicht- von den
Schwerkrankenhausern hat hierbei bisher keine
nennenswerten Erfolge gezeitigt. Daher soll der
Grundgedanke vorbeugender MaBnahmen zum
Ziele fithren. Jede aufkommende Krankheit soll
also frithzeitig erfaBt, in die privatwirtschaftliche
soziale Pilege iibergefithrt und durch Spezial-
behandlung in der erforderlichen Mindestzeit mit
allen Mitteln bekdmpft werden. SchlieBlich soll
jeder Krankheitsfall durch Uebergangsphasen in
das biirgerliche Leben so gestaltet werden, dal
dadurch der Heilerfolg gesichert wird.

Zu den wichtigsten Fragen des Krankenhaus-
baues unserer Tage gehort das Problem der
Liiftung. Fiir die Losung dieser Frage sind nach
Ausfiihrungen von Prof. von Drigalski folgende
Gesichtspunkte richtunggebend: Die Raumluft in
einem Krankenhaus muB sowohl von Belastungs-
stoffen frei sein, wie feststehenden Anforderungen
in bezug auf Wiarme und Feuchtigkeit geniigen.
Die Atmung vermittelt dem Menschen die wich-
tigsten Stoffwechsel- und Lebensvorginge. Aber
die eingeatmete Kohlensdure spielt nach dem
Ergebnis eingehender wissenschaftlicher For-
schungen selbst in geschlossenen Riumen fiir
den Menschen keine Rolle als giftigwirkendes
Gas. Wichtiger ist die Abgabe des menschlichen
Korpers von Warme und Feuchtigkeit.

Wenn in einem Raum die Luftfeuchtigkeit iiber
50 Prozent und gleichzeitig die Temperatur iiber
20 Grad steigt, so sind Unlusterscheinungen beim
Menschen bekannte Erscheinungen. Die Triibun-
gen des Wiohlbefindens beginnen dann mit dem
Nachlassen des geistigen Anpassungsvermogens
und enden mit Schwindelgefithl als Folge von
Wirmestauungen. Die Luft in einem Raum muf
also so beschaffen sein, daB der Mensch Feuch-
tigkeit und Wéarme leicht abgeben kann, wenn
sein Wohlbefinden und die Leistungsfihigkeit
nicht geschidigt werden sollen. Daher mul prak-
tisch die Luft trocken sein. Ueberwarmung ist
schidlicher als geringe Heizung.

Die Bedeutung der Geruchsstoffe in der
Atmungsluft ist noch nicht wissenschaftlich ge-
kliart; aber die Mehrzahl der Forscher hilt doch
den EinfluB von Geriichen auf das Wohlbefinden
fiir wichtig sowohl im guten wie im schlechten
Sinne.

Im Krankenhaus soll die Luft moglichst frei
von Staub und ganz besonders von Bakterien
sein. Aber man darf auch dem Staub keine iiber-
méBige Bedeutung beimessen. Die Natur gibt
jedem Lebewesen einen gewissen UeberschuB an
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Energie mit, um selbst unter nicht giinstigen
Umstinden widerstandsfihig zu bleiben. Um nur
aus dem Gebiet der Vegetation ein klassisches
Beispiel zu geben, sei darauf hingewiesen, daB
selbst Obstbaume an staubigen Chausseen und
daran liegenden Girten gute Friichte tragen, ob-
wohl ihr Blatterdach oft mit einer dicken Staub-
schicht bedeckt ist.

Jedoch die Bakterien spielen in allen Riumen,
in denen dauernd viele Menschen weilen, eine
groBere Rolle, als gewohnlich angenommen wird.
Hier lehrt die Erfahrung, daB fiir nicht wider-
standsfihige Menschen die Berithrung mit vielen
fremden Dunstkreisen gefihrlich werden kann.
Die Erklirung liegt darin, daB beim Sprechen,
Husten und Niesen feine Tropfchen aus dem
Menschen in die Luft verspritht werden. Dadurch
wird die Luft mit Bakterien aus dem Nasen-
Rachenraum durchsetzt. Bei einem Prozentsatz
von Menschen, der zwischen 5 bis 10 Prozent
schwankt, findet man Entziindungskeime, die
beim Husten und Niesen in die Luft geschleudert
werden. In den Zimmern von Scharlachkranken
kann man regelméBig schon nach wenigen Stun-
den Entziindungskeime nachweisen. Diese kon-
nen zu Entziindungen der oberen Luftwege bei
einem dafiir empfindlichen Menschen fithren. Die
Aufnahme derartiger Krankheitskeime ist eine Be-
lastung des menschlichen Organismus, die Kin-
dern und Kranken erspart werden muB. Die Be-
deutung des Keimgehalts der Luft beweisen die
Krankenhduser und Sanatorien in klimatisch giin-
stigen Gegenden und Gebirgen. Auf die Staub-
reinheit der Luft dieser Kurorte beruhrt nicht
zum wenigsten die heilende Wirkung des Auf-
enthalts dort.

Durch stindige und ausreichende Ermeuerung
der Luft muB also besonders in Krankenhiusern
und Sanatorien, das Ueberfliissige und Schadliche
beseitigt werden, ndmlich: {ibelriechende Stoffe,
iiberschiissige Warme, Feuchtigkeit, Staub und
Bakterien. Fiir die Bakterienreinheit der Atmungs-
luft ist die mechanische Desinfektion, also die
Entfernung der verbrauchten Luft mit ihren Kei-
men, am wirksamsten. Der Liiftung durch das
Mauerwerk hindurch ist keine Bedeutung beizu-
messen, denn auf alle Félle ist diese so gering,
daB sie in den Monaten der Heizperiode bei im
allgemeinen geschlossenen Fenstern praktisch
nicht in Betracht kommt. Den Anforderungen ge-
niigender Liiftung werden die Riume gerecht,
welche durch ausreichende Fensterflachen schnelle
und mithelose Erneuerung der Luft ermodglichen.
Das Ideal ist, gewissermaBen das gesamte Kran-
kenzimmer ins Freie zu stellen.

Schon seit Robert Koch ist bekannt, daB dem
Licht stirkste keimtotende Einfliisse innewohnen.
Diese biologische Lichtwirkung wird meist noch
unterschatzt. Die fiir unser Wohlbefinden wich-
tige Wirkung des Lichts ist dreifach, ndmlich er-
warmend die langwelligen Strahlen, leuchtend um
den Geist auf dem Wege durch den Sehnerv stark
beeinflussend das mittlere Spektrum, biochemisch



wirksam der kurzwellige (ultraviolette) Anteil.
Dieser schiadigt und totet besonders bestrahlte
Bakterien.

Nun wird gewodhnlich die Ansicht vertreten,
daB bekanntlich iiber den groBen Stidten eine
Schicht von Staub und RuB liegt, die kurzwellige
Strahlen nicht mehr durchldBt. Aber eingehende
wissenschaftliche Untersuchungen haben andere
Ergebnisse gehabt. Zunidchst ist wichtig, daB
selbst inmitten der GroBstidte bei erholungs-
bediirftigen Kindern in den Krankenhidusern aus-
reichende Rotung und Briaunung der Haut erzielt
wird, daf also die chemische Lichtwirkung nicht
zu bestreiten ist. Selbst in Industriestidten kann
man bei einigermaBen gutem Wetter durch Spie-
gelglas und gewohnliche Glasscheiben hindurch
Moment- und selbst Filmaufnahmen machen. Fort-
gesetzte bakteriologische Versuche haben gezeigt,
daB eine mehr oder minder starke Wirkung auf
das Bakterienwachstum nicht nur in hellen, son-
dern auch in nordlich gelegenen Zimmern fest-
stellbar ist. Am stdrksten ist diese Wirkung vor
dem Fenster, weniger stark, aber doch deutlich
unmittelbar hinter dem Doppelfenster, vielfach
deutlich bereits nach Stunden auch noch in der
Mitte eines grauen Laboratoriums. Selbst im No-

vember und Februar sind noch Lichtwirkungen,
welche die Bakterien schwichen und toten, in
dieser Weise festgestellt worden. Auch das zer-
streute Tageslicht ist noch in der GroBstadt fahig,
Entziindungsbakterien abzuschwichen und mit
der Zeit in groBen Mengen abzutoten.

Fiir den modernen Krankenhausbau wird daher
gefordert, die Riume nach der Sonnenseite, Osten,
Westen und selbst Siiden zu orientieren. Die Fen-
ster miissen so gestaltet sein, daB bei geeignetem
Wetter der geschlossene Krankenraum schnell
und bequem in eine halboffene Liegehalle oder
Veranda umgewandelt werden kann. Den wiin-
schenswerten ungehinderten Zutritt des Lichtes
kann man auch ohne kostspielige Glassorten, die
fiir wultraviolette Strahlen besonders durchlissig
sind, erreichen. An Stelle von bunten, die biolo-
gisch wertvollen Strahlen schadigenden Farben,
sollen in Krankenhdusern und Sanatorien mog-
lichst helle und weiBe Anstriche bevorzugt wer-
den. Der wohltuende Eindruck heller und freund-
licher Raume ist auf das Gemiit des Menschen
schon in gesunden Tagen wichtig; viel bedeu-
tungsvoller ist diese wohltuende Wirkung aber
fiir Kranke!

Das Humanitatsprinzip im modernen Strafvollzug

von Eduard Ballmer, Basel
,Curvata resurgo“
I. '

Am 3. Juli 1938 hat das Volk das neue schwei-
zerische Strafgesetzbuch gutgeheien. Dies bil-
dete die Voraussetzung einer neuen ‘Aera im
Strafvollzug, dessen Entwicklung bis zum heu-
tigen modernen Strafvollzug, Jahrhunderte in
Anspruch nahm.

Die Freiheitsstrafe, die nicht das Vergeltungs-
prinzip zur Grundlage hat, sondern sich haupt-
sichlich auch mit der Frage der Erziehung der
Gefangenen auseinander zu setzen hat, ist ein
Strafmittel, das, wie sich Kriegsmann in der
Einfithrung zu seiner Gefingniskunde ausdriickt,
neben dem Gesichtspunkt der Generalpridvention
auch denjenigen der Spezialprivention maBgebend
beriicksichtigt. Der Erziehungsgedanke, wie das
Str. G. ihn fiir den Straivollzug fordert, konnte
sich Jahrhunderte lang nicht in das Rechtsemp-
finden des Volkes einbeziehen.

Der Freiheitsentzug war schon bei den Aegyp-
tern, Chinesen, Indern, Persern und im klassi-
schen Altertum bei den Griechen und Rémern
bekannt. So kannten die Rémer bereits die Dam-
natio in metallum, als Grundlage einer mit gros-
ser  Qrausamkeit und Strenge vollstreckten
Arbeitsstrafe, auf die Mommsen in seinem
Kommentar zum rémischen Recht hinweist. Auch
das kanonische Recht kannte die Freiheitsstrafe
bei den Klerikern (Einmauerung etc.). Zwei volle
Jahrhunderte (1532—1750) hindurch bildete die
Constitution Criminalis Carolina (CCC) das Fun-
dament des damaligen Strafrechts. Der Freiheits-
strafe wurde in diesem Gesetz nur ein beschei-

dener Platz eingerdumt. Im Vordergrund des Ge-
setzes standen die Leibes- und Lebensstrafen im
Sinne des Vergeltungsgedankens. Die Freiheits-
strafen, wurden sie doch einmal angewandt,
waren meist sehr kurze. Sie wurden im Turm
oder Stock vollzogen und waren in der Mehrzahl
der Falle ein Ersatz fiir nicht bezahlte Geld-
strafen. Das sog. ewige Gefingnis war ein
schlechter Ersatz der Todesstrafe. '

Jeder Krieg und die anschlieBenden Friedens-
zeiten lassen Asoziale und Verbrecher ans Tages-
licht treten. Bettler und Vaganten waren stets
eine Landplage. Es kam soweit, daB man die
Todesstrafe bei ihnen nicht mehr vollziehen
konnte und sie in die Tiirme und andere fiir die-
sen Zweck bestimmte Riume einschlieBen muBte.
Landesfremde dagegen wurden mit Priigel und
der Ausweisung bedacht. Als man sich im Straf-
vollzug von den Auswirkungen des geltenden
Rechts emanzipierte und die Uebeltiter milder
behandelte, gab dies schon damals zur Kritik
AnlaB. In Erinnerung an das Opus publicam des
romischen Rechts wurde die Strafe der Zwangs-
arbeit wieder eingefithrt. Kriegsmann sieht darin
(a.a.0O) die ersten Anfange zum Vollzug der heu-
tigen Freiheitsstrafe. Als condemnatio ad operas
publicas eroberte sie sich einen groBen Teil ihres
spateren Anwendungsgebietes. 1677 beforderte
die Stadt Niirnberg seine Striflinge in die ,,Sprin-
ger zum Gassenkehren. (Hippel: Zeitschr. f. d.
ges. Strafrechtswissenschaft.)

Keime des Erziehungsstrafvollzugs finden wir
schon sehr frith. So weist Hegler auf die Wiirttem-
bergischen Entscheidungen hin, die dem Gesichts-
punkte Rechnung tragen, daB der Detinierte ein

59



	Die Lüftungsfrage im Krankenhaus

